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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1995

Norm

DSt 1990 §41 Abs2

Rechtssatz

Die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Sorgep2icht des Disziplinarbeschuldigten sind nicht die alleinigen

Komponenten für die Bemessung der Pauschalkosten, gegenüber denen der Verfahrensumfang gänzlich zurücktreten

müsste.
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